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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1962

Norm

ZPO §14 Db

ZPO §237

Rechtssatz

Zieht einer von mehreren notwendigen Streitgenossen die Klage zurück, so können sich die übrigen, die dagegen nicht

Stellung genommen, insbesondere gegen den Beschluß, mit dem die Zurücknahme zur Kenntnis genommen worden

ist, keinen Rekurs ergri:en haben, nicht darauf berufen, daß die Zurückziehung ohne ihre Zustimmung wirkungslos

sei.
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